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No . 6.

Montags , den 4. Februar» 1760.

i . Die FoWtzrrng der Verordnung wegen der Eyde.
» 4 : Wie anch die Uns nachgeschte Obrigkeiten aus dem Inhalt dieser

Verordnung Unsere AAergnädigste Willens - Meynung , und wohin solche ge¬
richtet sep , znr Möge abnehmen werden ; so überlassen Wir in Fällen , wel¬
che zwar nicht ausgedrücket , dennoch aber von der Beschaffenheit find, daß di«
dabey bisher üblich gewesene Eyde , ohne Veranlassung einer Illegalität oder
sonstigen Inconvenicntz Wegfällen , und an deren Stakt die eben erwehme Ver¬

sichern ng bey Vertust Ehr « , und girten Leumuch- Mrauchrt werden kan, der¬
selben pflichtmäßigem Ermeflen , darunter nach der ihnen bekannten Absicht zy
verfahren . Und dem za Folge geben Wir einer jeden Obrigkeit Beurkheilnng
und Gmfinden es lediglich anheim , diejenige , welche in Städten sowohl als
ans dem Lande , kleine Aemter , wobey gar keine, oder nur eine geringe Hebung
ist, zu verwalten haben ( Zedoch Gerichts Boten und überhaupt solche Bedmr -
ten , welche , damit ihre Berichte und Attestat « öffentlichen Glauben haben, m
Eyd und Pflicht stehen müssen , davon ausbeschieden) wie auch die Vormün¬
der , von deren Treue und Wohlverhalten sie , die Obrigkeit , sich bey der jähr¬
lichen Ausnehmung ihr?'- Rechnungen versichern kan , und dafür am Ende haf¬
tet , an Statt des Eydes , worinn dergleichen Personen etwa bis hiezu beydem
Antritte ihrer Function genommen worden , nur auf obbeschriebene Art mit ei¬
nem Handschläge zu verpflichteo , in welchemFalle ihnen jedoch zu bedeuten ist,
daß , daftrn sie dem , so von ihnen angelobet würde , zuwider handelten, sie ei¬
ne eben so ernstliche Strafe , als wenn sie auf ihr Amt beendiget wären , zu er¬
warten hätten , dieselbe auch , bey etwaniger Hindansetzung ihrer Pflicht , und
insbesondere auf den Fall einer erweislichen Untreue oder bösen Vorsatzes , da¬
mit würklich zu belegen sind > s . Wie übrigens , ungeachtet des auf obigem
Huffe eingeschränktenGebrauchs der Eyde , noch manche Gelegenheit zu Mir *»



<yden übrig bleiben , es auch an bösen Gemülhem nicht fehlen wird / auf welche,
wenn sie davon adgchalten werben sollen , die Furcht für leibliche Strafen am
kräftigsten würken muß ; so sollen die Obrigkeiten und Gerichte- inZukunft wider
diejenige , die eines begangenen Meineydes zu überführen sind , genau und oh,
Nachsicht mquinrmm . in Anseh . der lhtUtnanfzuliegenbenStraft nach Maßg . der
peiul .Hals Ger Ordn Art . 107 . verfahren . NurwvlleuWir die daselbst verordn.
Straft derAbhauung der beyden Finger,womit emfalscher Eyd geschworen ist,da,
hin veränderk haden, daß , an Satt derselben , eine kebenswierige Karren , Zucht¬
haus , ober Gcfängniß - Straft , nach Unterschied der Personen erkannt werden,
und der Vermthcilte keine Begnadigung zu hoffen haben solle. Mit gleicher
Strafe ist Eh derjenige zu belegen , dem ein von ihm acreMter Lvd erst in
dem Augenblicke, -da die Finger schon aufgehoben -,,oder jetzo aufznheben sind,
erlajM , und für geleistet angenommen wird , wenn cs sich nachher veroffen,
baret , daß er im,Begriff gewesen sey , einen falschen Evd zu thun , und durch
diesen , sd viel Nn ihm erfüllrten bösen Vorsatz -, dieGegeWParchey vervorthci,
tet , mH - um -das streitigs Gut gebracht habe.

'
Wäre aber Die Erlassung desacce -

Otirten Eydes nicht dergestalt in der letztenMinute , sondern bereits vorhers ge-
fthehen, so ist eine in Ansehung der Dauer unbestimkNle Karren / oderZuchthau -

-fts Strafe , deren Endigung auf Unsere nnmittclbare EntfchliessünI beruhen
'
soll ,

Mr nach Beschaffenheit dcrPerson , eine andere, jener , gleichzuachtende Straft
Gt erkennen and überdem die in der peinlichen Hals Gekichts BwUMtz c. r . vor,
-Lesthriebene Eutsttzring allevEhren und Erstattung des streitig gewesenen Guths ,
-auch auf diesen Fall zu erstrecken. Was die Bestrafung derjenigen betrifft, die
worschltch eine falsche Versicherung bey Verlust ihrer Ehre und guten Lcumuths
Mun , und dessen in her Folge der Zeit rechtlicher Art nach , überführet werden
nwgten , sollen sie, ausser der Ersetzung des durch ihre unwahre Bctheurung ver-

.msachten Schadens , für ehrlos erkläret , und sodann weder zu Zeug , und Ge -

.» atterschaften , noch zu öffemlichen Aemkern weiter zngelassen werden , oder, im
Fäll ihnen, nach richmlichem Ermessen- kein Gefübl von dem Verluste ihrerEhre
Mutrauen wäre , eiueZuchthans oder Vestungs - Mbeits - Straft aufgewisse

.Zeit erleiden ' i Der Beschlus folgt künftig) .
? U. . Gericht! . ProelanO und Publ.

M. / ^ s wird hjcmlt bekannt gemachet, daß denen Provlsoribus , auch Kirchen,
Schul - und Armen -Juraten hiesiger Grafschaften besohlen worden , daß
sie die an ihre unterhabende Fundvs zu bezahlende Canones , Wcin -

kauft . ständige Land, Erb - und Werff - Heuer , Bmter -Hoff , Md andere
ständige Renten , Zehnten und Korn -Gefälle , welche vormals zu Gelde ab-
gchandelt , und gesetzet worden , entweder in neuen ^ Stücke « , oder Mt der
Eoursmaßigeu Lagie künftig erhebet, , und ihren Fuudis -solchergestalt berech¬
nen sollen . Wornach sich die beykommmde zu achmchabeu . Mldenbmgex
Consistorio , dm 26 . Januarii 1760 .



L -
'
Es h« t Iohaim -Reknhükb ?a« gemchtlkche -EMübniß «chaltrs , WseMs Pbtzrt - atz«» Wd Hesse«

'
Ehefrauen LoneursHelLftte , tu Blcxer Kirchspiel deteqeur -HvfßeSr, . IW Landes,
den , z : Martss -g: er m Hdömbn Hinrichs Wirtshauft , zur Mvbrfte , tNweder ubcrhGpl oder
stückweise , öffentlich sin den -meistbietende» durch den Verganter verkauffen , oder epsntualirer
verheuren su .laffey. Den 4 .- Maütti a . e. ist die Angabe ksym SemltzöMGetk LPidgericht .

Es hat IohanmTimma
'rmami , sei» bey Eckwarden delcgenes Haus mit 2 ; Rüthen io « Fus Lan¬

des cum perk - lqu Jacob Höhlen verkauft . Die Angabe ist den 17 . Marti ! a c . beym Oevc lq . Landz.
4 ; Es hat Icke Holthüftk r ) ' an Jacob Blbrcchks Wessels und Cornelius Hinrichs , einen Warff »4»

5S Ruthen na Fuö , und r ) an Friederich Ohmstede einen Wacken Landes, - von 27 Ruthen
- ; o. Fus , so derselbe vor einiger Mt von DodoiNotzen an sich gebracht, - und in Hollwarden
belegen , verkauft Deist ?. Martii - a . r. ist dse Attgabe beym Oevelgöunischen Lgndgericht . .

Es sollen alle dieftmgen , welche an die von dem hiesigen Bürger Claus Hausmann an die Ge¬
brüder « Liiert und -Johann Hinrich Sftinftlü Haeselbst , verkaufte , zur Mdorst Hey der.Lehm-
kuhlen , belegene erste -Wcyde , einigen An- oder Brysprnchzu haben vermsiyen , sich damit
ans den z .

'
MMiia . c. b

'
eym hiesigen Königft -Landgerichte, beyShcaft desMigessGrWchwei -

gens , anzugsben schuldig sey
'n .

jßi Es sollen alle diejenigen , welche an dis von dem hiesigen Bürger CläuS Hanßinann , an Iohann
Hoes , zu Ohmstede , und Johann Rawold , zu Donnerschwee , verkaufte , zur Nadorst bele¬
gene zweyte Weyde , einigen An - oder Beyftruch zu haben vermeinen , sich damit auf den z .
Martil a : r . deym hiesigen Königk. Landgerichte ^ bey Straft des ewigen Stillschweigens an -
zugeben schuldig scyn. ^ -

.7: Es hat Jasper Rencken Dicrcks zu Burgforde , feine daselbst beftgene Ktepey , r . pert , an den Schrei -
her Mons . Focken und Friederich Röben verkauft , und diese sinü gesonnen , solche hiuwftdlhk -
um den 5 . Märtii a . c . in Friederich Qetcken Gerdes Hause , zu

'Burgsordp , vergayten zu
lassen . Den z . Martil a> c. ist die Angabe beym Muenburgischm Landgericht .

Ass Hai Johann Frsels zuOhmstede , gerichtliche Erlaubniß erhalten , den iitenFsbr . a . c. und die
folgende Tage , in feinem Wohnhause , einige Eichen - und BüchemBäume , wie auch einiges
Korn aufmHaimen imgleichrn einige Pferde und Kühe verkauffen, nicht weniger einigeSaat -
und Wiese Ländereyen verheuren zm lassen .

kis . Es ist der zwischen Christian Ahlers ' und Hinrich BLsimermanü -, im Mohrdvrfft ,
ohnlhngst getroffene Kauf und Verkauf, -wegen einer verkauften Koterey , wieder rück¬
gängig geworden :

res . der Mm . 2.,im vorigen Stücke aus den 7- Eebr . gesetzte Terminus ist az«/
'
den n . -

dieses verschoben: ' --
' -

K. Es wird hiemit zuIedermanns Wissenschaft gelwacht/ . baß die Erbe » vom weyh Lüder von Wep --
hen ohnlängst verstorbener-Wittwen , Gerichtliche Erlaubniß erhalten, - das in der hintern
Mühlenstrasse hieftlbst belegene halbe Bürgerliche Wohnhaus ihrer Erblasserin , nebst einem
kleinen Hinkerhause , und übrigen Pertinentien am >8 : Mart . a : c. Vormittags aus hiesigem -
Aathhause öffentlich an den Meistbietenden sreywillig verkauffen zu lassen ; Und sollen diejeni¬
ge , welche daran einigen An - oder Beizfpruch zu haben vermeinen , sich damit - am i ? . Mart .
a . c. auf dem Rathhause hieftlbst bey Straffe des ewigen Stillschweigens gehörig anzugebcn -
schuldig seyn . Decre-tum Oldenburg in Curia , den z n Jan . 1760a

Bin germcsster und Rath hieselbftl
rv Es wird hiemit zu Iedemnnns Wissenschaft gebracht , daß dieKiudervon weyl : Henrich Meyers

ohnlängst verstorbener Wittwen Gerichtliche Erlaubniß erhalten, . Ne von ihrer -weyl . Wutter :
nachgelassene sämtliche Mobilien und Haußgeräth am 1 >. dieses imbesagkerverstorbeneuWitt -
wen Meyers Wohnhause in der hintern Mühlenstrasse öffentlich an den Meistbietenden ftey -
willig verkauffen zu- lassen ; Auch sollen alle diejenigen , die an besagter - verstorbenen Wittwen
von

'
wryl . Hinrich Myer oder an derselben vorhin verstorbenem Ehemann Hmrich Mci ^ r^

er quoeunque capire einigen Anspruch oder Foderung zu haben vermeinen , -sich damit am ist.
Mark . a . c . auf hiesigem Rathhause bey Strosse des ewigen Stillschweigens gehörig anzu- -
geben schuldig scyn ; Decretum Oldenburg in Emia , den z - : Jan . 17S0 .

sSürgermeiAer und Rach bftiell 'st.
11 Ls wird hiemit zu Jedermanns Wissenschaft gebracht , daß die Erben von weyl . Luder von Wey --

Heu ohnlängst verstorbener Wittwen Gerichtliche,Erlaubniß erhaltM -, besagttsihxcr Erblasse¬
rin ndchgelaMe sämtliche Mobilien und Hausaeräihe am izi dieses im dM SWbhguft df-
ftntlich an den Meistdiekenden sreywillig verkauffen zu lassen . DecretMlt 'Oldenburg inCuria , -
den z i . Jan 176s . Dürgermeister unk^ Rarh hieftlbsitt

-» . -Es wird hiemit zu jedermanns Wiffenschassd gebracht, . daß folgende -4 Pachkstückenemlich : r) i
Die Fischerey de« Magistrats in dem Haren , Kluß und zugchärigen Wasser . Di « Mie '
klein« Stadts - Bleiche nebst Wohnhaus auf dem Stau . - ; ) Das hex SradtgehörigezumtzN



von Claus Wftling hrivShnel gewesen« Haar , auch' aus - dem Sta « hekegG , « ich 4) dieHe¬
bung des Sperr - Geldes am Stau - Thar , am 2, . Febr . a . c . Vormittags auf hiesigenRakh -
hause von Stadkswsgcu öffentlich an de« Meistbietenden , wiederum verhauret werden sollen ;
Alsdann sich die Liebhabers Enden , nach gefallen bieten , und des Zuschlags geivürtigs «
Ldnnen . DecretumOldenburg .rnLuria , den Jan . 1760. .

Lürgernreister ruw Rath Hieselbst.
Geldco « « s .

Oute 2 ziel St . find besser SlsGold i § proce u . GÄd besser als r Stelu . r viel St . » 7 ein halb »rvtt
und als klein Geld 2- proe.

rir . privarsache « .
4z. Johann Hennings aufdemRokhenkircherMurp , will .mit gerichtlicher Erlaubnis durch den Here »
' Mcganter Erdmann öffentlich verkaufe« lassen : und zwar den 28 Febr . so St . durchzeftuchje

milchende Kühe , io St . ttedige Queenen , a zweyjahrigen Bullen , 4 Ochsen , worunter em
durchgeftuchter dreyjahriger -und ; zweyjahrige , -rr Kührüider , z trächtige Pferde , wovon das
«inerothbraun , r gut Lastanienbraunes Pferd , s zwenjährtgeHengAee wovon der eine Caffanien-
chraun , der andere schwarzbraun , 6 Füllens , worunter drey Hengst Füllens , der eine Casta-
nienbraun , der st « Schweis - Fuchs , der dritte grau -mit schwarzenMohren Kops ; dreyMuttar -
füllens , zwei) schwarze ungezsichnete , und der dritte Lastamenbraun ; etliche Kälber und Schasse ,
s Heuwagens , wovon einer beschlagen , 1 Pflug und - Egde ; zwei) Wischen Heu , und eine Wi¬
sche Stroh , auch einiges Hausqeräkh . Die Liebhabers werden ersuchet, sich am obigen Tage ge¬
neigt einzuflnden , und nach Gefallen kauffen, und dienet zur Nachricht , daß der Zahlungslag bis
Bremer Freymarkt ausgesetzet » erden wird .

H >'. Ide Frankseu zu Ruhwardm will -mit gerichtlicher .Erlaubnis am 14. Febr . a . r . in seinem Haus »
' öffentlich durch den Vergant « verkaufen lassen , allerhand Haus - und Ackergerätd , worunter 4

gute Wagens/wovon einer beschlagen , r Pflug und sEgden , sodann zrGtück . Hornvieh , wor¬
unter l ? Stück durchgeftuchte Kühe , imgleichen 6 Stück Mutterpferde , worunter 4 trächtig ,
nicht minder einen guten Springhenst , auch 24 Stück Schweine und s Schaaft . Le will aber
das Dich nicht in derFutterung behalten , höchstens nicht länger , als drß Ostern . Die Liebha¬
ber wollen sich beliebigst einfinden und nach Gefallen bieten und Laufen .

- Johann küers zut Helle in der Bogtei , Zwischenahn , als Vormund über weich Johann RLben Er -
den , zu Ohrwege , hat einige ivoRthl . seinen Pupillen zugehörigen Kapitalien , zu ; proccnt ge¬
gen hinlänglicher Sicherheit zinsbar zu belegen , stehen ; wer solche benölhiget , kan sich bey dem«
selben melden , dieSicherheit -svlveisen und darauf die Gelder sofort « halten .

. Oldenburg , auf der Fedderwarder Wurth , hat verwichünenHerdst ein schwarz Bullenkalb
von seinem Rapsaat einzeschüttet ; Wem selbiges gehörst,kan es gegen Erlegung des Schadens
und Fnttergeldes wieder bekommen.

, Az ist Tonnics Günther Woge gesonnen , den 1«. Febe. in des Herrn Reichshofrath von Vrinz
'

seinem Vorwerk bev der Oevelgönne , sevkausen zu lassen , als : >s Stück durchgeftuchte
Kühe , 4 durchgcftuchten drepjährigen Ochsen , ir Stück Rinder , worunter 6 Köhrin -
d « , item etliche Milchkälber , 2 Pferde wovon die eine trächtig , r Muttcrfüllen , 4 Schweine ,
i Wagen , lEgde , i Bett/ ; Kupferne Kessel., wovon r Milchkesscl sind , und allerhand Haus «
Geräth . Die Liebhabece werden sich am besagten Tage einfinden und nach Gefallen bieten .

L Es ist dem Elncurgs Dann « , ; Tage vor Weihnachten aus seinem Häuft entkommen , >) r gol¬
dener geflochtener Drat -Ring mit einer Schnalle Westindische Arbeit . 2) , blaue Kmptasche mit
silbern Bügel , z) r rstbe mit Silber , und Goidbrodirke btto , mit cineni versilberten Bugei .
4) 1 silberne HalsSchnalle , wiegt ; Lvth . ; ) 1 paar silberne Schn Schnallen . Wer hievon
Nachricht ;« geben weiß , oder es gekauft hat , geliebe sich bey ihm zu melden ; er soll vor seine
Mühe reichlich bezahlet werde« . ^

, Az wird hiedurch bekannt gemacht , das am Gastwalle <n dem Hause , wo vormals ein Grobbecke«
' gewöhnet , ljet)k ein neuer sich gefttzet , welcher am inffehenden Mittwochen zu backen anfange «

wird . Er hat auch eine schöne Stube nebst Küche zu verheilten . Er heisset Anton Kre-vc .
7 Claus Bischvff und Arp Helmers , aufm Gvlzw .ardrrrwurp , haben von den Wittvvgelschen Stipcn -

dieirEcldcrn 14 ; Rthl . aufPetti dieses Jahrs zinsbar zu belegen . Wer solche verlanget kan sich
dev denselben eiiifindetk. .

s Ein junger Mensch von 17 Jahren von gutem Herkommen , welcher schreiben und rechnen gelerner
' '

hat , suchet Condition als Diener . Wer dergleichen benvthiget , kan bey dem Verfasser Lieftr Anzei¬
gen desfalls nähere Nachricht erhalten .

BefLrderunks . „. . .
Jbro Königl . Mas . haben den Fruhprediger , Herrn Balthasar Martin Wiggers , zum AdM »

swr seines Herren Dakers und succedirenden Pastor zu Langwarden allergnädWernannt .
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